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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 24. Feber 1956 , 

An fr a ge b e a n t w or tun g 

Eine Anf:ea~$ der Abg, K 0 s t r 0 u n und Genossen, betreffend Ent.· 

zienung der Bewertungsfreibeit für Anlagevermögeq, beantwortet Bundesminister 
fü~ Finanzen Dr,< Kam i t z wie folgt: 

Der S~euersenk~ngsantrag 178/A der Abg. Dr, Pittermann und Gonossen 

hat die Anerkennung von Aufwendungen für die Lobensführungals bef der 

Einkommensermittlung a.bzugsfähige Ausgaben zum aegenstand~ Mit dem finanz­

wissenschaftlichen Begriff tlEinkommen11 ist der Abzug von Aufwendungen für die 
. \ . , 

Löbensführung unvereinbar. Da bei der weitaus überwiegenden Mehrzahl aller 

Steuerpfliohtigen das Einkommen für die Lebensführung verbrauoht wird, müsste 
. , . 

eine konsequente Durehsetzung der Auffassung der Antragsteller dazu führen, I 

dass eine ~nkommensteuer nioht mehr erhoben werden kann. Eine auch nur teil­

weise Du~ch8etzung einer solchen Auff~ssung, wie sie der in Rede stehende 

Antr~g vorsieht, führt zwangsläufig.zu einer weitgehenden Durehlöcherung des 

Einkommensbeg~iffes, die ein~n untragbaren ausserordentlichen Einna~däusfall 
an Einkommensteuer zur Folge hat. Daher ,äh1en alle Einkommensteuersysteme, so 

auch § 162 Personalsteuergesetz 1934, § ':tESta, §.12 Z. 1 EStG1953, die 
Kosten der Lebensführung zu den nichtabzugsfähigen Ausgaben. 

< < 

Der Antrag kann daher schon deshalb nioht verwirklicht werden, weil er 
sioh mit dem Begriff "Einkommenlt und da.l1er mit dem allgemein anerkannten System 

der Einkommens~esteuerung in Widerspruch stellt. 
Eine leg:l$lative< Kassnahme im Sinne des Antrages würde im übrigen 

einen dauernde~ jährliChen Ausfall an Einkommensteuer samt Zuschlägen in Höhe 

von mindestens 100 Millionen Schilling zur Folge haben, der bei der ange­

spannten staat.finanziellen Lage budgetär untragbar ist. 
Die Ant~agsteller vertreten die Auffassung, dass dieser Steuerausfall 

aus Mehreinnahmen an Einkommensteuer und Gewerbesteuer intolge Wegfalles 

der gesetsliohen<Bestimmunge~ über die Bewertungsfreiheit bei abnutzbaren 

WirtSChaftsgutern des Anlagevermögens sedeoktwerden k6nnte~< Dies ist nicht 

der Fall. 

Die 1':1 das Ausf'uhrf6rderungsgesetz 1953 eingeba.ute Bewertungsfreiheit 

fÜr betriebliqhe AnSChaffungen hat zu einer ungeahnten Belebung der 

Investitionstätigke1t geführt~ Nach angestellten ~ittlungen ergab sioh ein 
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zus'ltz11ches Invest1t1onsvol~men VOl\ ~ Villia.r4en Schilling 1m Jahre 

Die steuerpf1ichtig~n Vorgänge und die steuerpflicbtisen Einkonwen stiogon 
da.durch. 141 t ihl\en stiegen a.uch die El'träge der Uuatz-, Ei"rlkommen ... und 
Gewerbesteuer. Die :Bewertungsfreih~it führte somit ",ioht nur zu keiner 

SChtl:lä.l,eruni. sonde~n zu einer Erhöhung der SteuereiNlabmen. It;n übrigen 

könnte es, a.uch wenn die 1:)elebenc1e Wirkung auf di~ wirtschaftliche Tätigkoi.t 
'ausgeblieben wäre. auf längere Sicht sesehen., zu ke1nenSteue~~stillen 

kommen, weil dio'vorzeit:ige Abschreibung niOht hebend!e norma.le ~bsetzung 

für Abnutzung tritt, sonder~ nur einen Vor,griff a.uf 41,eae darstellt. 

Der Be4eckungsvorachlag d~r' Antragsteller für ihre,n Steuersonkungs­
antra.g ~ bringtsOm1-t keine Bedeckung, Weit davon entfernt. die' Steuereinna.h1;nün 

, . 
zu erhöhen, kaftn,die :ae~eitigung der Be~ertungsfreiheit\ zu mittelbaren 
Ausfällen durch die Ve~inderung der Invßstitionstätigteit und in der Folgo 
zu zUl9ätz'11ohen Aufwendungen. tür ~ie En.tla.stu~g des Arbei1ismarktcs DZW. die 
Uftteretützung von Arbei~slosen tUhreft. 

. , D.ie Antrage.teller hat~en a.m 18.JännGl' (unter 415/J) da.l"a~t 
h1ng&w1esen,dass.das Geset!'. über die Bewertungsfreiheitüber den 
~,,»eze.bez 1955 hinaua nioht mebrverlängert wUrde und dass daher 

, erh6hte Steuereinginge aus den Gewinnen der Cro88Untern~hmungen su 
etwarten sa1en, soda.ss den Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen mit . 
k1el~en und mittleren Einkommen endlioh'eine weitere Entl~atun.g des 
StwerdNckes gewährt werden. kBnnte. Sio ben«en siah dabei auf 
dea steueraenkQnfsantrag.der Abg,Dr.P1ttermann und Genossen vom 
2~.Oktober 1955 118/A),cl~ d1e- Z~eZ'kennung eines Bausbaltspausohales 
und, da.mit eine spürbare Senkung der Lohn- und Einkommensteuer ~ 
kleine un.d. mittlere Einkcmmen vorsieht. 

h 
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